Unterliegen Tourismusverbände, welche Körperschaften des öffentlichen Rechts sind und Rechtspersönlichkeit besitzen,  dem Bundesvergabegesetz 2006?  
Es ist davon auszugehen, dass Tourismusverbände öffentliche Auftraggeber im Sinne des § 3 Abs.1 Z. 2 Bundesvergabegesetz 2006 – BVergG 2006 sind. Sie unterliegen daher bei ihren Beschaffungen den Bestimmungen des BVergG. Das bedeutet   Folgendes:

1.:

Bis zu einem Schwellenwert von 40.000 Euro netto ist eine Direktvergabe gemäß § 41 BVergG 2006 zulässig. Das bedeutet im Wesentlichen, dass die Leistung direkt von einem befugten, leistungsfähigen und zuverlässigen Unternehmer bezogen wird.  Die Befugnis, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit muss spätestens zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses vorliegen. Das Einholen von verbindlichen Vergleichsangeboten ist vergaberechtlich nicht vorgesehen. Wenn unverbindliche Preisauskünfte eingeholt werden, dann sind diese zu dokumentieren. Weiters sind, sofern der Dokumentationsaufwand wirtschaftlich vertretbar ist, der Gegenstand und Wert des Auftrages sowie der Name des Auftragnehmers festzuhalten.

Unabhängig von den vergaberechtlichen Regelungen kann es aber aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit oder auf Grund von Selbstbindungsregelungen geboten sein, „Vergleichsangebote“ einzuholen. Zur Vermeidung von Missverständnissen über die Durchführung eines formellen Vergabeverfahrens sollte klargestellt werden, dass es sich dabei um „unverbindliche Preisauskünfte“ im Sinne des § 41 BVergG 2006 handelt.

2.:

Wie sich aus den obigen Ausführungen ergibt, sind Aufträge über 40.000 Euro netto nach Durchführung eines Vergabeverfahrens zu vergeben. Das BVergG 2006 sieht verschiedene Arten von Vergabeverfahren vor, deren Anforderungen an den freien Wettbewerb und die Transparenz je nach Auftragswert und Vorliegen besonderer Umstände divergieren. Von wesentlicher Bedeutung sind dabei  § 19 (Grundsätze des Verfahrens), die §§ 25, 27-30 (Wahl des Verfahren) sowie die §§ 37 und 38 (Subschwellenwerte).

3.:

Der Umstand, dass sich ein Tourismusverband an einer wirtschaftlichen Unternehmung beteiligt, ändert nichts daran, dass er öffentlicher Auftrageber im Sinne des § 3 Abs. 1 Z. 2 BVergG 2006 ist. Das bedeutet, dass Aufträge, deren Wert über der Grenze von 40.000 Euro für die Direktvergabe liegt, nach den Bestimmungen des Bundesvergabegesetzes 2006 ausgeschrieben werden müssen, und zwar auch dann, wenn als Auftragnehmer das „eigene“ Unternehmen in Frage kommt.

Neuerungen ab 30. 4. 2009:
„ Es wird darauf hingewiesen, dass für die Zeit vom 30. April 2009 bis 31. Dezember 2010 (die festgesetzten Schwellenwerte – Schwellenwerteverordnung 2009 mit BGBl II Nr. 455/2010 wurde bis 31. Dezember 2011 verlängert) folgende Schwellenwerte des Bundesvergabegesetzes 2006 angehoben wurden:
Direktvergabe:

100.000,- Euro (bisher 40.000,-, Sektorenbereich 60.000,-)

- Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung:

bei Liefer- und Dienstleistungsaufträgen 100.000,- Euro (bisher 60.000,-)

bei Bauaufträgen 100.000,- Euro (bisher 80.000,-)

- nicht offenes Verfahren ohne vorherige Bekanntmachung:

bei Liefer- und Dienstleistungsaufträgen 100.000,- Euro (bisher 80.000,-)

bei Bauaufträgen 1.000.000,- Euro (bisher 120.000,-).

Das bedeutet, dass für Liefer- und Dienstleistungen bis 100.000 Euro sowohl eine Direktvergabe, als auch ein Verhandlungsverfahren und ein nicht offenes Verfahren ohne Bekanntmachung zulässig sind. “
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